
Benutzerordnung 

 
 
Öffnungszeiten 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  13.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag    13.00 – 18.30 Uhr 
 
Benutzung 
Das BIZ steht während den Öffnungszeiten der ganzen Bevölkerung unentgeltlich zur Verfügung. 
 
Einschreibung 
Benutzerinnen / Benutzer des Berufsinformationszentrums BIZ St.Gallen werden im St.Galler Bibliotheksnetz 
(www.sgbn.sg.ch) eingeschrieben. Die Einschreibung ist unentgeltlich. Neue Benutzerinnen und Benutzer 
können sich selbständig via Internet (www.recherche.sg.ch) einschreiben oder sich vom BIZ-Personal ein-
schreiben lassen. Auf Wunsch wird eine Benutzerkarte abgegeben. 
Kundinnen und Kunden, welche einen Termin für eine Beratung in Anspruch genommen haben, sind auto-
matisch als Benutzerinnen bzw. Benutzer eingeschrieben.  
 
Ausleihe 
Die Ausleihfrist beträgt je nach Medium 3, 14 oder 30 Tage. Gewisse Medien können nur an Ort benutzt 
werden.  
Verlängerungen, Vormerkungen, Reservationen und Adressänderungen können von jedem Benutzer / von 
jeder Benutzerin selbständig via Internet getätigt werden. Vorgemerkte bzw. reservierte Medien, welche zur 
Abholung bereit stehen, müssen binnen 10 Tagen nach Avisierung abgeholt werden.  
 
Postversand 
Die Abteilung Studien- und Laufbahnberatung versendet Medien auf Anfrage. Der Versand innerhalb des 
Kantons St.Gallen ist kostenlos. Der Versand in die Restschweiz kostet pro Medium Fr. 10.-. Das Rückporto 
übernimmt der Benutzer / die Benutzerin in jedem Fall selbst. 
Der Versand von Medien aus der Abteilung Berufs- und Laufbahnberatung ist ausgeschlossen. 
 
Verlängerung 
Eine Verlängerung der Ausleihfrist ist möglich, sofern das Medium nicht von einem anderen Benutzer / einer 
anderen Benutzerin vorgemerkt wurde.  
 
Mahnungen / Ersatz 
Bei Überschreitung der Ausleihfrist wird gemahnt. Beschädigte oder verloren gegangene Medien sind von 
der Benutzerin / dem Benutzer zu ersetzen. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 25.- erhoben. 
 
Entzug der Benutzungsberechtigung 
Bei wiederholtem Verstoss gegen die Benutzerordnung droht der Entzug der Benutzerberechtigung. 
 
St.Gallen, 15. August 2016 
Die Leitung 


